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Gemeinde Rhauderfehn 

Bebauungsplan Nr. 3.01 „Ellernbroek“ in der Gemarkung Collinghorst 

Abwägung der Stellungnahmen zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 (1) BauGB und zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB 

Anmerkung: Die Beschlussfassung über die in der nachstehenden Abwägungstabelle enthaltenen Stellungnahmen ist vorläufig. Die Stellungnahmen sind in den Entwurf 

des Planwerks eingeflossen. Der Entwurf des Planwerks wird öffentlich ausgelegt und den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme zuge-

stellt. Für die Abwägung vor dem Satzungsbeschluss sind grundsätzlich nur die Stellungnahmen maßgeblich, die im Rahmen der förmlichen Beteiligung nach § 3 Abs. 2, 

§ 4 Abs. 2 und ggf. erneuten Beteiligung nach § 4a Abs. 3 eingehen. Änderungen der vorläufigen Abwägungsergebnisse sind möglich. 

 

Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

1 Landkreis Leer 
Bergmannstraße 37 
26789 Leer 

07.08.2023 

Innerhalb des Siedlungsgebietes der Ortschaft Collinghorst in 
der Gemeinde Rhauderfehn sollen südlich der Bundestraße 438 
im Bereich der Straße „Ellernbroek" Seniorenwohnanlagen reali-
siert werden. Zur planungsrechtlichen Absicherung hat die Ge-
meinde Rhauderfehn die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
3.01 beschlossen. 

 

  Gemäß § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch hat die Gemeinde bei der Auf-
stellung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Zu der o. 
a. Bauleitplanung nehme ich daher - ohne dem von Ihnen vorzu-
nehmenden Abwägungsprozess vorzugreifen - für die einzelnen 
von mir zu vertretenden Fachbereiche wie folgt Stellung: 

 

  Aus Sicht der Raumordnung bestehen gegenüber der Planung 
Sicht keine Bedenken. 

 

  Gemäß dem RROP 2006 (D 1.5 01) ist die Siedlungsentwicklung 
vorrangig auf die zentralörtlichen Bereiche zu konzentrieren. Im 
aktuellen Landes-Raumordnungsprogramm 2022 heißt es hierzu 
im Grundsatz 2.1 05 weiter: „Die Entwicklung von Wohn- und Ar-
beitsstätten soll vorrangig auf die zentralen Orte und vorhandene 
Siedlungsgebiete mit ausreichender Infrastruktur konzentriert 
werden". 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die raumordnerischen Aussagen werden in die Planunterlagen ergänzt. 
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Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

1 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

Beim Ortsteil Collinghorst handelt es sich nicht um ein Grund-
zentrum nach dem RROP 2006. Weiterhin wäre also zu prüfen, 
ob es sich um ein vorhandenes Siedlungsgebiet mit ausreichen-
der Infrastruktur handelt. Diese werden aktuell im Rahmen der 
Neuaufstellung des RROP durch die Standorte für die Sicherung 
und Entwicklung von Wohnstätten konkretisiert. Für Collinghorst 
werden diese Kriterien nach aktuellem Sachstand erfüllt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

  Somit ist die geplante Siedlungsentwicklung im vorgesehenen 
Umfang für Collinghorst grundsätzlich zulässig. Eine Bedarfsa-
nalyse ist im Rahmen der Begründung bereits durchgeführt wor-
den. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Der Standort selbst eignet sich aufgrund der Lage innerhalb be-
stehender Siedlungsstrukturen in besonderer Weise für eine 
städtebauliche Nachverdichtung. Die Planung entspricht somit 
dem raumordnerischen Grundsatz der Priorisierung der Innen-
entwicklung (LROP, Kapitel 2.1, Ziffer 06). 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Die an Collinghorst angrenzenden Wallheckengebiete sind im 
RROP 2006 als Vorranggebiete für Natur und Landschaft festge-
legt und nicht (wie in der Begründung auf Seite 11 angegeben) 
als Vorsorgegebiete. Dies ist redaktionell zu korrigieren. 

Die Begründung wird korrigiert. 

  Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen die vor-
gelegten Planungsabsichten keine Bedenken. Das geplante Vor-
haben (Seniorenwohnanlage) wird nicht durch unzulässige Im-
missionen belastet. Ebenso sind auch keine unzulässigen Emis-
sionen zu erwarten. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

  Davon unabhängig weise ich darauf hin, dass gemäß § 32a 
NBauO bei der Errichtung von Gebäuden, die mindestens eine 
Dachfläche von 50 m² aufweisen, mindestens 50 % der Dachflä-
che mit Photovoltaikanlagen auszustatten sind. Diese gesetzli-
che Vorgabe gilt bereits seit dem 31.12.2022 für gewerbliche Ge-
bäude. 

Die in der Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes 
im Kapitel 5.3Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpas-
sung enthaltene Formulierung, dass im Plangebiet nutzbare 
Dachflächen zu 30% mit Solaranlagen ausgestattet werden müs-
sen, bitte ich vor diesem Hintergrund zu prüfen und ggf. zu korri-
gieren. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Gemäß § 32a NBauO gilt diese Vorgabe ab dem 01.01.2024 für wohnbaulich ge-
nutzte Gebäude. Im Sinne einer klimapolitischen Zielsetzung wird diese Maßgabe 
bereits zum jetzigen Planstand in die Planunterlagen ergänzt.  

Die textliche Festsetzung Nr. 6.2 wird entsprechend formuliert: 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB sind in den Baugebieten die nutzbaren Dachflä-
chen der Hauptgebäude zu mindestens 50 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung 
der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten. Werden auf einem Dach 
Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte Fläche auf die 
zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden. 
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1 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

Aus abfall- und bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen die 
Änderung des Bebauungsplans keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

  Aus denkmalrechtlicher Sicht ist Folgendes vorzutragen:  

  A) Baudenkmalpflegerische Belange 

Innerhalb des Geltungsbereiches der B-Planänderung befinden 
sich keine Gebäude, die im Denkmalverzeichnis der Gemeinde 
Rhauderfehn geführt werden. Es bestehen keine baudenkmal-
pflegerischen Bedenken gegen die Planung. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  B) Bodendenkmalpflegerische Belange 

Im südlichen Plangebiet der B-Planänderung befindet sich eine 
archäologische Fundstelle. Hinsichtlich bodendenkmalpflegeri-
scher Belange verweise ich deshalb auf die Stellungnahme des 
archäologischen Dienstes der Ostfriesischen Landschaft, wel-
cher in diesem Verfahren zu beteiligen ist. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Es wird auf die Stellungnahme der Ostfriesischen Landschaft verwiesen. 

  Aus wasserwirtschaftlicher Sicht nehme ich wie folgt Stellung: 

Eine schadlose Oberflächenentwässerung ist nachzuweisen. Für 
die Oberflächenentwässerung werden folgende Hinweise gege-
ben: 

Die nachstehenden Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

  a) Die Regenwasserbewirtschaftung ist dezentral auszurich-
ten. Mit einer dezentralen Regenwasserbewirtschaftung 
kann dem Klimawandel mit den extremen Hoch- und Nied-
rigwässern begegnet werden. Die Nutzung von Regenwas-
ser ist zu fördern. Die Verdunstung von Regenwasser sowie 
die Grundwasserneubildungsrate sind zu begünstigen. Die 
Schmutzbelastung des Regenwassers ist gering zu halten, 
ggf. sind Behandlungsanlagen erforderlich. 

Der Grundsatz einer dezentralen Regenwasserbewirtschaftung werden zur Kenntnis 
genommen und bei der Bauumsetzung beachtet.  

Einer Versickerung ist (bei geeigneten Bodenverhältnissen) immer der Vorrang vor 
der Ableitung der Regenwassermengen einzuräumen. 

  b) Bei der Planung der Entwässerung sollte beachtet werde, 
dass die Erfahrung gezeigt hat, dass offene Entwässerungs-
gräben in Siedlungsgebieten vielfach nicht geräumt, dafür 
überbaut, verbaut, verrohrt, verfüllt oder zugemüllt werden 
und es zu Problemen bei der Entwässerung kommt. Hier 
sollte die Entwässerung über einen Regenwasserkanal er-
folgen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Zuge der Entwässerungsplanung 
beachtet. 

  c) Die Entwässerung der umliegenden Flächen darf nicht be-
einträchtigt werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

d) Das anfallende Oberflächenwasser ist zurückzuhalten und 
auf den natürlichen Abfluss gedrosselt der vorhandenen 
Vorflut zuzuführen. Den hydraulischen Berechnungen sind 
die KOSTRA-Daten zzgl. des Toleranzbetrages zu Grunde 
zulegen. Für die Berechnung von Regenwasserrückhalte- 
und Versickerungsanlagen ist eine Wiederkehrszeit von 10 
Jahren anzusetzen. Die schadlose Ableitung des Oberflä-
chenwassers ist bis zum Gewässer II. Ordnung nachzuwei-
sen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Zuge der Entwässerungsplanung 
beachtet. 

  Die Entwässerungsrichtung angrenzender vorhandener Bebau-
ung ist festzustellen und sicherzustellen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Zuge der Entwässerungsplanung 
beachtet. 

  Für die Niederschlagsbeseitigung wird ein wasserrechtliches 
Verfahren erforderlich. Die entsprechenden Antragsunterlagen 
sind der unteren Wasserbehörde vorzulegen. Es wird angeregt, 
vor Erstellung des Entwässerungskonzeptes eine Abstimmung 
mit der Wasserbehörde und der Sielacht vorzunehmen. Derzeit 
liegt hier weder ein Konzept noch ein Antrag vor. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Zuge der Entwässerungsplanung 
beachtet. 

  Aus planungsrechtlicher Sicht nehme ich wie folgt Stellung:  

  1) Ich bitte darum, die Ausführungen unter TF Nr. 5.1 sowie 
die entsprechenden Aussagen in der Begründung (S. 25, 
Kap. 7.5) in Einklang zu bringen. Die Ausführungen in der 
Begründung gehen über die gewählte Formulierung der 
TF hinaus und schließen Nebenanlagen in den nicht 
überbaubaren Bereichen gänzlich aus. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund der Verkleinerung des Geltungsbereiches und dem nunmehr vorhandenen 
Flächenzuschnitt kann diese Festsetzung entfallen. 

  2) In der Planzeichenerklärung ist das Planzeichen für pri-
vate Grünflächen zu ergänzen. 

Der Anregung wird gefolgt und das Planzeichen ergänzt. 

  3) In der TF Nr. 7.2 wird die Breite des festgesetzten Wall-
heckenschutzstreifens mit 6,00 m angegeben während in 
der Planzeichnung dieser Bereich mit 5,00 m bemaßt ist. 
Die Angaben sind in Einklang zu bringen. 

Der Anregung wird gefolgt und die Planunterlagen harmonisiert. Es wird ein 1 m 
Wallheckenbereich und ein 4 m Wallheckenschutzstreifen festgesetzt. 

  4) Auf S. 14 der Begründung bitte ich unter Kap. 5.5 die dort 
angegebene Gemeinde Großefehn gegen die Gemeinde 
Rhauderfehn zu ersetzen. 

Die Planbegründung wird korrigiert. 
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  5) Auf S. 25 der Begründung unter Kap. 7.6 zu dem Thema 
„Wallhecken'' bitte ich den letzten Satz zu streichen. Die-
ser ist nicht in der TF Nr. 7.2 enthalten. Zudem kann es 
keine automatische ausnahmsweise Zulässigkeit geben 
und bedürfte eine Ausnahme vom Wallheckenschutz im-
mer eines entsprechenden Antrages an die jeweilige un-
tere Naturschutzbehörde. 

Der Hinweis wird berücksichtigt und die Begründung entsprechend angepasst. 

  Ich bitte, die Hinweise und Anregungen im weiteren Planverfah-
ren zu berücksichtigen und um Beteiligung im weiteren Verfah-
ren. 

Der Anregung wird gefolgt. 

  Meine Stellungnahme aus naturschutzfachlicher Sicht konnte 
nicht fristgerecht in diese Gesamtstellungnahme eingepflegt wer-
den. Ich werde meine Stellungnahme zu dem vorgenannten Be-
lang kurzfristig nachreichen. 

 

1 Landkreis Leer 
Bergmannstraße 37 
26789 Leer 

14.08.2023 

Wie In meinem Schreiben vom 07.08.2023 angekündigt, reiche 
ich ihnen zu der o, g. Bauleitplanung hiermit meine Stellung-
nahme aus naturschutzfachlicher Sicht nach. 

 

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3.01 soll im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt werden. Die 
Besonderheit des § 13a BauGB liegt darin, Baurecht im Bereich 
der Innenentwicklung zu schaffen. Zur Beschleunigung des Ver-
fahrens sind die kompensationsrechtlichen Fragestellungen 
nach § 13a Abs, 2 Nr. 4 BauGB (Nichtanwendung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung) zu beurteilen, Dieses befreit 
die Gemeinde jedoch nicht von der materiellen Pflicht, die Um-
weltbelange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB, § l Abs. 7 BauGB 
sowie § la in der Abwägung zu berücksichtigen (vgl. Krautzber-
ger (2009) in Ernst/Zinkhahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB § 
13a Rn. 84 ff). 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Belange von Natur und Landschaft werden im Rahmen der Planungsvorgaben 
und dementsprechend in die Abwägung eingestellt. 

  Nach Prüfung der Unterlagen werden aus naturschutzfachlicher 
Sicht folgende Anregungen und Hinweise vorgetragen: 
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1 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

1. In der textlichen Festsetzung unter Punkt 7.2 wird von der 
Gemeinde Rhauderfehn festgelegt, dass ein Wallhecken-
schutzstreifen von sechs Meter Breite einzuhalten Ist. In der 
Begründung des Bebauungsplanes weist die Gemeinde 
Rhauderfehn ebenfalls unter dem Punkt „Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich" auf die Not-
wendigkeit eines sechs Meter breiten Schutzstreifens (ge-
messen vom Wallheckenfuß) hin. Im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes wird jedoch ein Wallheckenschutzstreifen 
von fünf Metern ausgewiesen. Der zeichnerische Fehler ist 
zu korrigieren. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wird der Wallheckenbereich in 
einer Breite von 1 m als Schutzobjekt des Naturschutzrechts gemäß §  

  Bei Wallhecken ist zu beachten, dass sie gemäß § 29 
BNatSchG in Verbindung mit § 22 NNatSchG gesetzlich ge-
schützt sind. Jede Handlung, die das Wachstum der dortigen 
Bäume und Sträucher beeinträchtigt, ist unzulässig. Von der 
Wallhecke (gemessen vom Wallheckenfuß) ist ein 6 m brei-
ter Schutzstreifen bereits vor Baubeginn abzugrenzen und 
dauerhaft zu erhalten. Der Schutzstreifen ist von Bodenauf- 
und -abgrabungen, Boden- und Materialablagerungen sowie 
Bauwerken, auch baugenehmigungsfreier Art, und Boden-
versiegelungen, z. B. durch Pflasterungen, freizuhalten. 

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und ist bereits in der Begründung erhal-
ten. 

  2. Unter Punkt 7.6 „Grünordnungsmaßnahmen" der Begrün-
dung wird ausgesagt, dass im Wallheckenschutzstreifen 
ausnahmsweise wasser- und gasdurchlässige Beläge im 
Bereich von Zufahrten zulässig sind. 

 

  Die Herstellung von wasser- und gasdurchlässigen Belägen 
würde in diesem Fall dem notwendigen Schutz der Wallhe-
cke widersprechen. Sofern im Einzelfall eine Abweichung, 
etwa wegen des besonderen Grundstückszuschnittes oder 
im besonderen öffentlichen Interesse, erforderlich ist, ist ein 
entsprechendes Ausnahmeverfahren erforderlich. Die Na-
turschutzbehörde kann im Einzelfall oder allgemein durch 
Verordnung Ausnahmen von den Verboten zulassen, wenn 
dies mit den Zielen von Naturschutz und Landschaftspflege 
vereinbar oder im überwiegenden öffentlichen Interesse ge-
boten ist oder wenn die Erhaltung den Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigten unzumutbar belastet. Diese Regelungen 
werden durch die Aufstellung eines Bebauungsplans i. S. d. 
§ 18 BNatSchG nicht außer Kraft gesetzt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 

Die Festsetzung wird derart angepasst, dass auf diese Option verzichtet wird. Durch 
den veränderten Grundstückszuschnitt werden keine Zufahrten im Wallhecken-
schutzstreifen erforderlich werden. 
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1 Fortsetzung 

Landkreis Leer 

3. Nach Aussagen der Begründung zum Bebauungsplan 
(Punkt 5.9 „Belange von Natur und Landschaft, Eingriffsre-
gelung, Artenschutz") ist die östliche Wallhecke mit der Nr.  
12170 nach einer Überprüfung vor Ort bis an die Haupt-
straße im Norden ausgeprägt. Der rechtskräftige Bebau-
ungsplan weist nach Angaben der Begründung ebenfalls 
diesen Bereich als Wallhecke aus. In der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes fehlt jedoch eine Festsetzung als Wallhe-
cke. 

Die Wallhecken werden im südlichen und nördlichen Bereich vollständig festgesetzt   

  Zum gesetzlichen Schutz verweise ich auf meine Ausführun-
gen unter Punkt 1 und 2. Durch die Festsetzungen der 3. 
Änderung des Bebauungsplanes kann eine erhebliche Be-
einträchtigung dieser Walheckenabschnittes i. S. d. § 14 
BNatSchG aus naturschutzfachlicher Sicht nicht ausge-
schlossen werden. Diesbezüglich ist dieser Wallheckenab-
schnitt durch geeignete Festsetzungen im Bebauungsplan 
zu schützen. Hierbei ist zu beachten, dass jede Handlung, 
die das Wachstum der dortigen Bäume und Sträucher beein-
trächtigt, unzulässig ist. In diesem Fall ist von der Wallhecke 
(gemessen vom Wallheckenfuß) ein 6 m breiter Schutzstrei-
fen bereits vor Baubeginn abzugrenzen und dauerhaft zu er-
halten. Der Schutzstreifen ist von Bodenauf- und -abgrabun-
gen, Boden- und Materialablagerungen sowie Bauwerken, 
auch baugenehmigungsfreier Art, und Bodenversiegelun-
gen, z. B- durch Pflasterungen, freizuhalten. 

Der Anregung wird gefolgt. 

Die Festsetzungen werden unter Beachtung des Wallheckenschutzes formuliert. 

  Sofern eine Überplanung der Wallhecke notwendig ist, ist ein 
Antrag auf Ausnahme gem. § 22 Abs. 3 NNatSchG bzw. Be-
freiung erforderlich. Der Antrag ist bei meiner unteren Natur-
schutzbehörde spätestens bis zur öffentlichen Auslegung 
gem. § 3 Abs, 2 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB einzureichen. 

Die Planung führt zu keiner Überplanung von geschützten Wallhecken. 

  4. Im Bebauungsplan werden vier Bäume als zu erhalten fest-
gesetzt (5. Punkt 7. 3 der textlichen Festsetzung). Konkrete 
Aussagen, wie der Erhalt der Bäume gewährleistet wird, feh-
len im Bebauungsplan. Im Bebauungsplan sind fachliche 
Vorgaben zur Gewährleistung des Erhalts der Bäume zu er-
gänzen. 

Durch den verkleinerten Geltungsbereich werden keine Einzelbäume mehr festge-
setzt. 
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1 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

In der Regel werden bei Baumaßnahmen im Bereich des 
Wurzelsystems eines Baumes wesentliche Teile des Fein-
wurzelsystems entfernt und damit dem Baum ein Teil seiner 
Wasser- und Nährstoffversorgung genommen (z. B. bei Ver-
siegelungen). Bei stärkeren Eingriffen erfolgen auch Rinden-
verletzungen oder Abrisse von Grob- und Starkwurzeln. 
Hinzu kommen künstliche Bodenverdichtungen des Unter-
baus und Bodenverdichtungen bei Überfahren der Wurzel-
systeme, Austrocknung des Bodens und lokale Grundwas-
serabsenkungen. Die unmittelbare Folge sind Einbrüche in 
der Wasser- und Nährstoffversorgung des betroffenen Bau-
mes, sekundäre Absterbe-Erscheinungen, Befall mit Schwä-
cheparasiten und eine verminderte Standfestigkeit. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
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2 EWE Netz GmbH 
Cloppenburgerstr. 302 
26133 Oldenburg 

11.07.2023 

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öf-
fentlicher Belange. 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befin-
den sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE 
NETZ GmbH. 

 

  Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und 
Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen we-
der beschädigt überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet 
werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anla-
gen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beein-
trächtigt werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Beachtung erfolgt auf Aus-
führungsebene. 

  Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpas-
sung unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neu-
herstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder an-
derer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen 
Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Glei-
ches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige Erschließung 
des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch 
EWE NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen 
bzw. -korridore für Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und 
Gasversorgungsleitungen gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit 
ein. Weiterhin kann für die Stromversorgung von Baugebieten o. 
Ä. zusätzlich die Installation einer Trafostation erforderlich sein. 
Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 4m) 
möchten wir Sie bitten, uns in weitere Planungen frühzeitig mit 
einzubinden. 

 

  Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches 
Versorgungskonzept umgesetzt wird oder im Schwerpunkt auf 
den Einsatz von fossilen Brennstoffen (z.B. durch Einsatz von 
Wärmepumpen o. ä.) verzichtet werden soll. 

 

  Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von 
dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ 
GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die 
EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung 
vertraglich geregelt. 
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2 Fortsetzung EWE Netz 
GmbH 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anre-
gungen vorzubringen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubezie-
hen und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall 
der Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen 
durch EWE NETZ, denn hierfür sind beispielsweise Lage und 
Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden 
wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 

 

  Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern 
sich dabei. Dies kann im betreffenden Planbereich über die Lauf-
zeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu be-
rücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand führen. Wir 
freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser 
modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu 
können - damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veral-
teten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern 
jederzeit über die genaue Art und Lage unserer zu berücksichti-
genden Anlagen über unsere Internetseite: https://www.ewe-
netz.de/geschaeftskunden/service/ieitungsplaene-abrufen 

 

 

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/ieitungsplaene-abrufen
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/ieitungsplaene-abrufen
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3 Ostfriesische Landschaft 
Georgswall 1-5 
26603 Aurich 

13.07.2023 

Gegen die 3. Änderung des o.g. Bebauungsplanes bestehen aus 
Sicht der archäologischen Denkmalpflege keine Bedenken. 

 

Sollten bei den vorgesehenen Bau- und Erdarbeiten archäologi-
sche Kulturdenkmale (Boden- und Baudenkmale) festgestellt 
werden, sind diese unverzüglich der unteren Denkmalschutzbe-
hörde oder uns zu melden. 

 

  

 

 

 
Änderung der Stellung-
nahme  

06.09.2023 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Nieders. Denk-
malschutzgesetz vom 30.05.1978 (Nds. GVBI. S. 517) in der der-
zeitig gültigen Fassung, §§ 13 und 14, wonach der Finder und 
der Leiter von Erdarbeiten verpflichtet sind, Bodenfunde anzu-
zeigen. 

Fundstelle 2811/4:7 (Bronze- und Eisenzeit): 

Bei der Fundstelle handelt es sich um eine alte Meldung einer 
Fundstelle aus den 1930er Jahren, die bei Anlage eines Teiches 
entdeckt worden ist. Die genaue Lage im Bereich der heutigen 
Straße Ellernbroek ist aber wegen der alten Fundmeldung un-
klar. Es besteht daher die Möglichkeit, dass sich dort Ausläufer 
eines Bestattungsplatzes im Boden befinden, die sich auch auf 
das Plangebiet ausdehnen könnten.  

Wir schlagen daher vor, dass die Auskofferungsarbeiten für das 
allgemeine Wohngebiet durch eine archäologisch versierte 
Fachkraft begleitet wird.   

 

 

 

 
 

Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen.  

Der Anregung wird gefolgt. Im Zuge der Bauarbeiten wird eine Fachkraft des Denk-
malschutzes hinzugezogen. Die Begründung wurde um die Informationen ergänzt. 

3 Fortsetzung Ostfriesi-
sche Landschaft 

Sollte bei den Arbeiten dokumentationswürdige Denkmalsub-
stanz erkannt werden, so ist diese fachgerecht auszugraben, zu 
dokumentieren und das Fundgut fachgerecht zu bergen. Für 
diese Maßnahmen sind ausreichend lange Fristen zur Dokumen-
tation und Fundbergung einzuräumen. Solche Maßnahmen müs-
sen nach dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz gere-
gelt werden (Verweis auf NDSchG § 6.3: Veranlasserprinzip). 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Nieders. Denk-
malschutzgesetz vom 30.05.1978 (Nds. GVBl. S. 517) in der der-
zeitig gültigen Fassung, §§ 2, 6, 13 und 14, wonach eine Geneh-
migung der Denkmalschutzbehörde erforderlich ist, wenn Erdar-
beiten an einer Stelle vorgenommen werden, wo Funde vermutet 
werden. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auf-
lagen erteilt werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

Gemeinde Rhauderfehn 

Bebauungsplan Nr. 3.01 „Ellernbroek“ in der Gemarkung Collinghorst 

12 

   

Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

4 Sielacht Stickhausen 
Reimerssraße 19 
26789 Leer 

11.07.2023 

Seitens der Sielacht Stickhausen bestehen keine Bedenken ge-
gen die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3.01 „Ellemb-
roek“. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Die Möglichkeit der schadlosen Abführung des vermehrt anfal-
lenden Oberflächenwassers ist nachzuweisen. 

 

5 Wasserversorgungsver-
band Overledingen 
Schwarzmoorstraße 32 
26817 Rhauderfehn 

18.07.2023 

Wie aus dem angefügten Leitungsplan ersichtlich, betreiben wir 
auf dem Grundstück an der Hauptstraße eine Hauptversor-
gungsleitung AZ DN 200, 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Der Geltungsbereich wird zum Entwurf geändert, sodass sich nur noch ein kleiner 
Teil innerhalb des Geltungsbereiches befindet. Die Hinweise werden auf Ausfüh-
rungsebene beachtet.  

Für den gesamten Bereich ist zu berücksichtigen, dass die Zo-
nen der Versorgungsleitungen nicht überbaut bzw. be-
pflanzt werden dürfen, da der Zugang zu den Leitungen für evtl. 
Neuanschlüsse und Reparaturen gewährleistet sein muss. 

 

  Für die Einhaltung der Schutzstreifenbreite verweise ich auf 
die DVGW Vorschrift W 400-1 Arbeitsblatt, (siehe Anhang) 

 

  Der angefügte Leitungsplan darf nicht an Dritte weitergegeben 
werden. 

Vor Beginn einer Baumaßnahme ist es erforderlich, aktuelle 
Pläne bei uns anzufordern. 

Für evtl. Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
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5 Fortsetzung 

Wasserversorgungsver-
band Overledingen 
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5 Fortsetzung 

Wasserversorgungsver-
band Overledingen 
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5 Fortsetzung 

Wasserversorgungs-ver-
band Overledingen 
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6 Nds. Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr 
Eschener Allee 31 
26603 Aurich 

20.07.2023 

Die Belange der NLStBV-GB Aurich werden durch die o. a. Bau-
leitplanung berührt, weil das Plangebiet an die Südseite der Bun-
desstraße 438 (B 438) grenzt sowie u. a. über die vorgenannte 
klassifizierte Straße verkehrlich erschlossen werden soll. 

 

Seitens der NLStBV-GB Aurich bestehen gegen die o. a. Bauleit-
planung keine grundsätzlichen Bedenken. Es sind jedoch die fol-
genden Belange zu berücksichtigen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Die im Plan dargestellte Zufahrt (private Straßenverkehrsfläche) 
mit Anbindung an die B 438 ist offensichtlich bereits vorhanden. 
Im Einmündungsbereich zur B 438 sind Sichtfelder mit den Ab-
messungen 5m / 70m in Anlehnung an die Richtlinien für die An-
lage von Stadtstraßen - RASt06 von jeglichen sichtbehindernden 
Gegenständen (Haufen, Bewuchs etc.) dauerhaft freizuhalten. 
Sofern Änderungen der Zufahrt im Bereich der B 438 durchge-
führt werden sollen, haben die Arbeiten im Einvernehmen mit der 
Straßenmeisterei Leer (Tel.: 0491/9769990) zu erfolgen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beach-
tet. 

Im Einmündungsbereich gilt das bestehende Planrecht über den Bebauungsplan Nr. 
3.01, welches mit der 3. Änderung nicht verändert wird. Durch die zurückliegenden 
Baugrenzen wird es nicht zu Sichtbehinderungen durch Hochbauten kommen. 
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6 Fortsetzung  

Nds. Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr 

 

Es wirken Verkehrslärmimmissionen der B 438 auf den Gel-
tungsbereich ein. Zu diesen Immissionen wurden in den uns zur 
Verfügung gestellten Unterlagen keine Aussagen getroffen. Ins-
besondere hinsichtlich Neu- und Ersatzbauten sowie Umbauten 
größeren Umfanges weise ich darauf hin, dass der Straßenbau-
lastträger der B 438 von jeglichen Forderungen (insbesondere 
Lärmschutz), die auf die o. a. Bauleitplanung zurückzuführen 
sind, freizustellen ist. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Planumgebung ist durch rechtskräftige Bebauungspläne bereits mit Wohnnut-
zung und gemischten Nutzungen bebaubar. Es wird durch die Innenverdichtung der 
Grünfläche zu keinen weitergehenden Immissionsbelastungen kommen. 

  Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer 
38.2 der Verwaltungsvorschriften zum BauGB um Übersendung 
einer Ablichtung der gültigen Bauleitplanung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

7 Vodafone GmbH / Voda-
fone Deutschland GmbH 
Vahrenwalder Str. 236 
30179 Hannover 

27.07.2023 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unse-
res Unternehmens, deren Lage auf den beiliegenden Bestands-
plänen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere Anla-
gen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, 
nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert 
werden dürfen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Beachtung erfolgt auf Aus-
führungsebene. 

  Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Tele-
kommunikationsanlagen erforderlich werden, benötigen wir min-
destens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an TDRC-
N.Bremen@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorberei-
tung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchfüh-
ren zu können. 

 

  Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städ-
tebaulichen Sanierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz oder 
die Verlegung unserer Telekommunikationsanlagen entstehen-
den Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind. 

 

mailto:TDRC-N.Bremen@vodafone.com
mailto:TDRC-N.Bremen@vodafone.com
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7 Fortsetzung Vodafone 
GmbH 
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8 Abwasserverband Over-
ledingen 
1. Südwieke 2a 
26817 Rhauderfehn 

14.08.2023 

Unter Ziffer 3.2 der Begründung wird beschrieben, dass der Be-
bauungsplan Nr. 3.01 in der aktuell geltenden Fassung bezüglich 
des Planänderungsbereiches im Norden ein Mischgebiet und für 
den südlichen Bereich ein Allgemeines Wohngebiet festsetzt. 
Zwischen den beiden Gebieten ist eine private Grünfläche aus-
gewiesen. Gemäß Ziffer 4 der Begründung soll diese private 
Grünfläche real bebaubar werden, weshalb hier im Rahmen des 
Planänderungsverfahrens ein allgemeines Wohngebiet mit einer 
entsprechenden bebaubaren Fläche festgesetzt werden soll. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Beachtung erfolgt auf Um-
setzungsebene. 

  Das bisher als private Grünfläche ausgewiesene Areal wird des-
halb einer Beitragserhebung auf der Grundlage der Abwasser-
beseitigungsabgabensatzung (ABAS) des Abwasserverbandes 
Overledingen unterworfen, sobald es infolge der 3. Änderung Be-
bauungsplanes Nr. 3.01 baulich nutzbar ist und die Anschluss-
möglichkeit an die öffentliche Abwasseranlage zur zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung gegeben ist. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  
 

Keine Anregungen und Bedenken hatten: 
 
1. Gasunie Deutschland Transport Service GmbH mit Schreiben vom 12.07.2023 
2. LGLN, Regionaldirektion Aurich, Katasteramt Leer mit Schreiben vom 12.07.2023 
3. Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg mit Schreiben vom 19.07.2023 
4. Deutsche Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 04.08.2023 
5. Landwirtschaftskammer Niedersachsen – Bezirksstelle Ostfriesland – mit Schreiben vom 07.08.2023 
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1 Einwender 1 

01.03.2023 

Wir möchten Sie bitten, dieses Schreiben allen zuständigen Stel-
len der Gemeinde Rhauderfehn zu übermitteln. 

Aus der Presse haben wir Anwohner des Ellernbroek erfahren, 
dass auf dem Grundstück der „Villa Oltmanns“, Gemarkung Col-
linghorst Flur 7 Flurstücke 132, 133 und 134 von einem Investor 
42 Wohneinheiten auf einem Areal von 8000,00 qm erstellt wer-
den sollen.  

Diese Anzahl übertrifft die Anzahl der Wohneinheiten, die sich im 
gesamten Siedlungsbereich südlich der Bundesstraße befinden. 

Die Errichtung eines Wohnkomplexes von Mehrfamilienhäusern 
in dem geplanten Umfang führt zu einer Wohnraumverdichtung, 
die die Dorfstruktur in Collinghorst negativ verändern wird. 

Im gesamten Siedlungsbereich Ellernbroek/ Südstrasse befinden 
sich nur Einfamilienhäuser, die von maximal 2 Parteien bewohnt 
werden. 

Zunächst einmal ist zu erwähnen, dass nach Eingang des Schreibens am 
17.04.2023 eine Anwohnerversammlung im Dorfgemeinschaftshaus Collinghorst 
stattgefunden. Im Rahmen dieser Versammlung hat der Investor das Projekt vorge-
stellt und es wurden die vielen offenen Fragen beantwortet. Dieses hat zu einer grö-
ßeren Akzeptanz des Vorhabens bei den betroffenen Anwohnern geführt. 

Inhaltlich kann man bezüglich der Stellungnahme folgendes festhalten: 

Für den südlichen und den nördlichen Bereich besteht bereits Planrecht. Für den 
nördlichen Teil ist ein Mischgebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,4 und einer Ge-
schossflächenzahl von 0,8 auf zwei Geschossen festgesetzt. Im Süden ist ein Wohn-
gebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,4 und einer Geschossflächenzahl von 0,5 
auf einem Geschoss festgesetzt. Für den mittleren Teil ist ein Wohngebiet mit einer 
Grundflächenzahl von 0,4 mit einem Geschoss geplant. Damit wird das südliche 
Wohngebiet nach Norden erweitert und die städtebaulichen Maßzahlen aus diesem 
übernommen. Damit wird sichergestellt, dass sich die zukünftige Bebauung in das 
Gebiet einfügt und durch die festgesetzten Baugrenzen wird dafür Sorge getragen, 
dass Abstände eingehalten werden.  

Aus städtebaulicher Sicht ist eine Verdichtung in diesem Bereich sinnvoll. Nach § 1 
Abs. 5 BauGB soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 
Innenentwicklung erfolgen. Die geplante 3. Änderung ist ein typisches Beispiel für 
eine sinnvolle Innenverdichtung. Der Geltungsbereich der 3. Änderung wurde auf 
den mittleren Teil sowie die Bereiche der Wallhecken, der geplanten Erschließungs-
straße und des Entwässerungsgrabens reduziert. Durch die Übernahme der Fest-
setzungen aus dem südlichen angrenzenden allgemeinen Wohngebiet wird aus 
Sicht der Gemeinde Rhauderfehn auch für den mittleren Teil sichergestellt, dass 
diese Verdichtung für die Ortschaft Collinghorst verträglich ist. 

  Die Verkehrssituation wird dazu führen, dass die Lebensqualität 
der hier Lebenden massiv eingeschränkt wird, denn laut Anga-
ben des Statistischen Bundesamtes wird man bei 42 Wohnein-
heiten mit ca. 65 Fahrzeugen rechnen müssen. Da hier auf dem 
Lande der öffentliche Nahverkehr nur unzureichend ausgebaut 
ist, werden es wahrscheinlich erheblich mehr Fahrzeuge werden. 
Die Parkraumsituation und der fließende Verkehr im Ellernbroek 
werden für alle Parteien zu einer Belastung führen. 

Der komplette Baustellenverkehr wird über eine provisorische Baustraße von der 
Hauptstraße aus erfolgen. Nach Fertigstellung der Gebäude werden lediglich die 
beiden südlichen Objekte (14 Wohnungen) über die Straße „Ellernbroek“ erschlos-
sen. Die gesamten anderen Flächen werden über eine private Verkehrsfläche von 
der Hauptstraße aus erschlossen. Aus Sicht der Gemeinde Rhauderfehn ist die 
Straße „Ellernbroek“ dazu geeignet, den zusätzlichen Verkehr der beiden südlichen 
Objekte aufzunehmen. 

  Wir wollen keine Bebauung verhindern, aber eine Bebauung in 
dem geplanten Ausmaß führt zu einer inakzeptablen Verdichtung 
der Siedlungsstruktur, wie es in den kleinen Dörfern in Ostfries-
land seit jeher unüblich ist. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Fortsetzung 

Einwender 1 

Sowohl für die Bewohner der Mehrfamilienhäuser als auch für die 
hier seit längerer Zeit Ansässigen wird die Verdichtung der Be-
bauung zu Konflikten führen, eine Integration der Bewohner der 
Mietskasernen wird erschwert, wie es die Gemeinde in den 90ger 
Jahren im Baugebiet Settstücke erfahren musste. Dort wurden 
auch Mehrfamilienhäuser gefördert, aber von Bauwilligen schon 
erworbene Grundstücke wurden zurückgegeben und weitere 
Grundstücke konnten nicht mehr verkauft werden. Der Bebau-
ungsplan wurde daraufhin geändert, dass Mehrfamilienhäuser 
dort nicht mehr gebaut wurden. 

Siehe oben 

  Ferner wurde dort ein grösser Spielplatz angelegt. Freiflächen für 
Kinder, ein Spielplatz oder Ruhezonen sind im Ellernbroek/ 
Südstrasse nicht vorhanden, eine komplette Bebauung dieses 
Areals kann nicht im Sinne einer dörflichen Gemeinschaft sein. 
Die vorhandene Grünfläche sollte auf jeden Fall erhalten bleiben, 
wenn es bei den geplanten Mehrfamilienhäusern bleiben sollte. 

Siehe oben 

  Hier sind die politisch Verantwortlichen gefragt, welches Ver-
ständnis sie von einem gemeinschaftlichen Leben in dörflichen 
Strukturen haben und sie sollten den Bebauungsplan dahinge-
hend gestalten, dass eine Bebauung erfolgt, die den örtlichen 
Gegebenheiten und Erfordernissen entspricht. 

 

 
 


